
sozialistisches Recht von neuer Qualität. Die Klassiker 
bezeichnen deshalb den sozialistischen Staat, eben um 
diese neue Qualität gegenüber den Staaten der antago
nistischen Gesellschaften zu markieren, als „Halb
staat“; sie sprechen von „Institutionen prinzipiell an
derer Art“, von der Verwandlung in etwas, „was 
eigentlich kein Staat mehr ist“, von der Ablösung des 
Staates als „besondrer Gewalt“ durch die „allgemeine 
Gewalt“, von einer „Übergangsform“, vom „Übergang 
vom Staat zum Nichtstaat“, vom „Übergang zur Auf
hebung des Staates“, von etwas, das „kein Staat im 
eigentlichen Sinne mehr“ ist, von der Abweichung vom 
„Staat im eigentlichen Sinne“, vom „Ubergangs
staat“. /18/ Marx äußert sich zum sozialistischen Recht 
dahingehend, daß in ihm „Inhalt und Form“ verändert 
sind, „Prinzip und Praxis sich nicht mehr in den Haa
ren liegen“ (S. 20). Engels spricht in bezug auf die 
Gleichheit von der proletarischen „Konsequenzziehe- 
rei.“/19/
Gleichzeitig wird jedoch diese neue Qualität von ihnen 
auch — in Anführungszeichen oder kursiv hervorgeho
ben als bürgerlich bezeichnet und sogar gesagt, daß 
„nicht nur das bürgerliche Recht eine gewisse Zeit fort
besteht, sondern sogar auch der bürgerliche Staat — 
ohne Bourgeoisie!“/20/ Und: „Mit dem (halbbürger
lichen) Recht verschwindet offenkundig auch noch nicht 
ganz der (halbbürgerliche) Staat.“/21/ Marx spricht 
davon, daß das „gleiche Recht“ der ersten Phase des 
Kommunismus das „bürgerliche Recht“ ist, daß es 
„stets noch mit einer bürgerlichen Schranke behaftet“ 
ist (S. 20). Und Lenin fügt hinzu, daß die erste Phase 
„Gerechtigkeit und Gleichheit noch nicht bringen“ 
kann./22/
Einerseits neue Qualität und andererseits „bürgerlich“ 
— wie vereinbart sich das? Unter „bürgerlich“ ist, um 
ein häufiges Mißverständnis auszuschließen, nicht 
etwa bürgerliches Recht im Sinne der Herkunft, des 
Wortlautes, der Übernahme einstiger bürgerlicher Nor
men durch den sozialistischen Staat zu verstehen. 
Selbst dann, wenn alle Rechtsnormen auch durch den 
sozialistischen Staat erlassen und somit auch formell 
sozialistisch wären, würde das als „bürgerlich“ Be- 
zeichnete damit noch nicht aufgehoben.
Beides macht auf den objektiv begründeten Wider
spruch in der ersten Phase des Kommunismus auf
merksam, der sich natürlich in Staat und Recht wider
spiegeln muß, weil eben beide nie höher sein können 
„als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte 
Kulturentwicklung der Gesellschaft“ (S. 21). Die neue 
Qualität wird in bezug auf die Klasse, die nunmehr die 
Macht ausübt, dargestellt, das als „bürgerlich“ Bezeich- 
nete hinsichtlich der objektiven Grundlagen, die von 
dieser Macht vorgefunden und von ihr gestaltet wer
den müssen./23/

/18/ Vgl. Lenin, „Staat und Revolution“, a. a. O., S. 409, 432/433, 
445, 446, 453, 489, 477, 454; ferner Lenin, Marxismus und Staat, 
a. a. O., S. 37, 44, 114.
h9] Engels, Materialien zum „Anti-Dühring“, ln: Marx/Engels, 
Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 580.
/20/ Lenin, „Staat und Revolution“, a. a. O., S. 485.
/21/ Lenin, Marxismus und Staat, a. a. O., S. 48.
/22/ Lenin, „Staat und Revolution“, a. a. O., S. 480.
/23/ Vgl. die Darstellung bei Lenin in „Staat und Revolution“. 
Die Ausführungen zur neuen Qualität finden sieh in den ersten 
Abschnitten, die sich mit dem Verhältnis von Klassengesell
schaft und Staat sowie von Staat und Revolution beschäftigen, 
während die Ausführungen zum „bürgerlich“ ohne Bourgeoisie 
Im V. Kapitel, überschrieben: „Die ökonomischen Grundlagen 
für das Absterben des Staates“, zu finden sind. vgl. auch die 
Pläne zu Staat und Revolution (in: Marxismus und Staat, 
S. 113/114), wo das Politische des Überganges und das ökono
mische auseinandergehalten werden.
K. Polak („Über die weitere Entwicklung der sozialistischen 
Rechtspflege in der Deutschen Demokratischen Republik“, 
Staat und Recht 1961, Heft 4, S. 607 ff.) verkennt die Marxschen 
Ausführungen zum bürgerlichen Rechtshorizont insofern, als 
er unter dessen Überwindung nur den notwendigen politisch-

Die sozialistische Gesellschaft entsteht natürlich nicht 
aus dem Nichts. Die neuen Produktivkräfte und Pro
duktionsverhältnisse entwickeln sich „innerhalb und 
gegensätzlich gegen vorhandne Entwicklung der Pro
duktion und überlieferte, traditionelle Eigentumsver
hältnisse“.^/ Das ist innerhalb der kapitalistischen 
Formation nicht möglich, sondern setzt die proletarische 
staatliche Macht voraus. Deshalb betont Marx auch, 
daß die neue Gesellschaft in ihrer ersten Phase „aus 
der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in 
jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch be
haftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, 
aus deren Schoß sie herkommt“ (S. 20). Lenin fragt 
nach den „Unterlagen“ der neuen Gesellschaft, also 
nach ihrer entwicklungsgeschichtlichen Grundlage, 
ihrer Voraussetzung, ihrem Ausgangspunkt, der für 
die neue Gesellschaft maßgebend ist, und stellt fest, 
daß sie aus dem Kapitalismus hervorgeht, „sich histo
risch aus dem Kapitalismus entwickelt, das Resultat 
der Wirkungen einer gesellschaftlichen Kraft ist, die 
der Kapitalismus erzeugt hat“./25/
Deshalb spricht Marx von „Muttermalen“, also von 
Zeichen und Merkmalen ihrer Herkunft, Geburt und 
Entstehung. Infolgedessen haben wir es hier mit einer 
kommunistischen Gesellschaft zu tun, „nicht wie sie 
sich auf ihrer eignen Grundlage entwickelt hat“ 
(S. 20)726/
Aus der objektiv Vorgefundenen und nicht aus einer 
gewünschten Grundlage — Marx spricht von der „Ver
teilung der Produktionsbedingungen“ (S. 22) — folgt die 
Art und Weise der Verteilung. Der einzelne „erhält von 
der Gesellschaft einen Schein, daß er soundso viel Ar
beit geliefert“ hat, und bekommt auf Grund dessen, 
„nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen 
Fonds“, an Konsumtionsmitteln das zurück, was er der 
Gesellschaft gegeben hat (S. 20). Deshalb herrscht hier 
„offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch 
regelt, soweit er Austausch Gleichwertiger ist“ (S. 20). 
Und dieses Maß der Gleichheit, das in erster Linie die 
ungleiche individuelle Begabung und daher die Lei
stungsfähigkeit als ein natürliches Privileg ansieht, be
zeichnet Marx als die bürgerliche Schranke des Rechts, 
die in der ersten Phase unvermeidbare „Mißstände“ 
mit sich bringt, wodurch „der eine faktisch mehr als 
der andre“ erhält, der „eine reicher als der andre“ ist 
(S. 21), also eine faktische ungleiche Verteilung ein- 
tritt.
Die „Muttermale“ und „Mißstände“ können weder als 
ein verhängnisvolles Ungemach noch als Mißgestaltet- 
heit oder Sündenfall der sozialistischen Gesellschaft 
aufgefaßt werden, sie sind notwendig, unvermeidlich, 
ja sogar Gestaltungsfaktor der neuen Gesellschaft und 
können nicht etwa durch abstrakte Formen der Gleich
heit und Gemeinschaftlichkeit überspielt werden. „Miß
stände“ im engeren Sinne sind sie vornehmlich vom 
Standpunkt der zweiten Phase des Kommunismus ge
sehen. Das ihnen entsprechende notwendig gleiche
ideologischen Bruch mit dem bürgerlichen Rechtsdenken ver
steht, was als Aufgabe nach wie vor aktuell ist. Er identifiziert 
„bürgerlich“ mit bürgerlich (S. 627 fl., 636).
/24/ Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie, 
a. a. O., S. 189.
/25/ Lenin, „Staat und Revolution“, a. a. O., S. 471.
/26/ Die inzwischen aufgegebene und korrigierte Annahme vom 
Sozialismus als einer relativ selbständigen Formation war 
auch mit der Aussage verbunden, daß der Sozialismus sich auf 
seiner eigenen Grundlage mit einer bereits fixierten Gemein
schaftlichkeit entwickelt. G. Brendler/W. Küttler („Die Einheit 
von Sozialismus und Kommunismus und die historische Ana
lyse ökonomischer Gesellschaftsformationen“, Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft 1973, Heft 1, S. 9) meinen, daß es sich 
beim Sozialismus um einen komplexen gesellschaftlichen Or
ganismus mit eigenen Grundlagen handelt. G. J. Gl es er man 
(Der historische Materialismus und die Entwicklung der sozia
listischen Gesellschaft, Berlin 1973, S. 256) stellt hingegen fest — 
und diese Auffassung verdient den Vorzug —, daß „die sozia
listische Gesellschaft auf dem Weg zum Kommunismus all
mählich ihre eigenen Merkmale annimmt“.
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